
 

Die Große Kreisstadt Achern (26.800 Einwohner) stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf Dauer eine/n 
 

Sachbearbeiter/in (w/m/d) 
 für das Fachgebiet Stadtkasse in Vollzeit ein.  

Ihre Aufgaben: - Mahn- und Vollstreckungswesen für öffentliches Recht und Privatrecht - Einleitung der Zwangsvollstreckung bei ausstehenden Forderungen - Ausführung der Aufgaben der Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde einschließ-lich der Vornahme von Forderungspfändungen sowie Festsetzung von Mahnge-bühren, Vollstreckungskosten und Säumniszuschlägen - Abwicklung des baren Zahlungsverkehrs - Abwicklung niedergeschlagener und erlassener Forderungen - Stellvertretung für die Leitung des Fachgebiets  
Wir erwarten: - eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachan-gestellten oder nachrangig eine vergleichbare Qualifikation - gute EDV-Kenntnissen in SAP/dvv.Finanzen - Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative - zielorientierte, strukturierte und selbständige Arbeitsweise - sicheres Auftreten  
Wir bieten: - eine tarifgerechte Vergütung nach den Regelungen des Tarifvertrags für den öf-fentlichen Dienst (TVöD) in der Entgeltgruppe 8 - eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem motivierten und kollegialen Team - sehr gute Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbe-sondere flexible Arbeitszeitregelungen und Fortbildungsmöglichkeiten - Zuschüsse zur Mobilität und Mitarbeitergesundheit  
 
 



 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  Dann bewerben Sie sich bitte bis 29. Juli 2020 mit aussagekräftigen Unterlagen bei der Stadtverwaltung Achern, Fachgebiet Zentrale Dienste, Kennziffer 4.3, Illenauer Allee 73 in 77855 Achern oder per E-Mail an zentrale-dienste@achern.de.  Für fachliche Fragen steht Ihnen die Leiterin des Fachgebiets Stadtkasse Frau          Alexandra Schmitz (Telefon 07841 642-1191) gerne zur Verfügung.  Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber, die die Voraussetzungen für die aus-geschriebene Stelle erfüllen, werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Hier-für ist bereits den Bewerbungsunterlagen ein geeigneter Nachweis beizufügen.  Mit Einreichung der Bewerbungsunterlagen stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer perso-nenbezogenen Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens zu. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Nach Abschluss des Verfahrens werden die Bewerbungsunterlagen vernichtet und die persönlichen Daten gelöscht. 


